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Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Mögliche Zeiträume eines längerfristigen Auslandsschulbesuchs

Im Jahrgang 10  …

• Sprachreisen (bis 8 Wochen): Austauschprogramme 
(Organisation - Fachbereich Fremdsprachen)

• Schulbesuch im Ausland: bis 3 Monate im 1. Halbjahr
(Antrag an Schulleitung)

länger als 3 Monate
(Antrag über Schule an staatl. Schulamt)

Im Jahrgang 11 …

• Schulbesuch im Ausland: 6 – 12 Monate
(Antrag über Schule an staatl. Schulamt)



Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Vor- und Nachteile bezüglich der Zeiträume

Im Jahrgang 10  … bis 3 Monate im 1. Halbjahr

+ gemeinsamer Übergang in die gymnasiale Oberstufe möglich

o Teilnahme an Klassenfahrt, Trimester-Regelung

– Vorbereitung auf GOST (Teilnahme an „Einführungsphase“) sowie
Vorbereitung der Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 („Abschluss“)

– Eigenständigkeit, persönliche Reife (i.d.R. unter 16 Jahren)



Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Vor- und Nachteile bezüglich der Zeiträume

Im Jahrgang 10  … länger als 3 Monate im 1. Halbjahr

– Gemeinsamer Übergang in die gymnasiale Oberstufe  i.d.R. nicht möglich, da

die durchgängige Teilnahme an „Einführungsphase“ der gymnasialen 
Oberstufe mit der Belegverpflichtung nicht erfüllt wird.
(Aussage des staatl. Schulamts)



Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Vor- und Nachteile bezüglich der Zeiträume

Im Jahrgang 11 … 6 – 12 Monate

+ größere Reife der Persönlichkeit

+ größerer Effekt des Auslandsaufenthaltes durch längeren Zeitraum

+ Kurswahl veränderbar (6 Monate)

o Eintritt in die gymnasiale Oberstufe mit Folgejahrgang
o Finanzielle Belastung

– Wiederholung der fachlichen Inhalte (6 Monate)



Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Beantragung des Schulbesuchs im Ausland 
ab 3-monatigem Aufenthalt

• Antragsformular

- Ausgabe: Sekretariat (od. Link unten) 

- Rückgabe: an Frau Keufert (über Sekretariat)

Prüfung und Weiterleitung an staatl. Schulamt

- Bestätigung durch staatl. Schulamt

• Eintragung der Dauer (= Zeitraum) und des Ziels
… so genau wie zur Zeitpunkt der Antragsstellung 

möglich.                            https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/09_VV_Formblatt_2.pdf)

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/09_VV_Formblatt_2.pdf


Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Bitte beachten …

• Die Bestätigung des Antrags wird mit dem Nachweis des Schulbesuchs im 
Ausland gültig.

• Die Schüler:innen sind weiterhin Schüler:innen des Weinberg-Gymnasiums,
sofern keine Abmeldung erfolgt. 

Das bedeutet
… eine vorzeitige Rückkehr ist jederzeit möglich.
Es erfolgt eine Eingliederung in die bestehenden Kurse.

… die (endgültige) Kurswahl für die gymnasiale Oberstufe erfolgt im Schuljahr 
vor der Rückkehr.



Schulorganisatorische und rechtliche Informationen

Terminrahmen

• Abgabe des Antrags so früh wie möglich (möglichst bis Februar 2026)

• Abgabe des Nachweises zum Schulbesuch im Ausland spätestens vor der 
Abreise

Bei Auslandsaufenthalt in Jahrgang 11:

• Teilnahme der Schüler:innen am Infoabend „Kurswahl GOST“ in Klasse 10

• Abgabe der Anmeldung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist erforderlich

• Kurswahl für die gymnasiale Oberstufe erfolgt im Folgejahr
- Einladung der Eltern zum Infoabend des Folgejahres, 
- Informationsaustausch mit Schüler:innen via E-Mail, Telefon, Videokonferenz 



Organisation des Auslandsaufenthaltes

• … liegt in Ihrer Hand – privatrechtliche Verträge …

• Informationen über Schüleraustauschmessen,
z. B. „Weltweiser“ (unabhängige Informationen)

• Informationen zu Stipendien

• Schüleraustauschprogramm des Rotary Club Kleinmachnow (Herr Kroke, Anne)



• Berichte von Schülerinnen und Schülern

• Fragen


